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Martin Faulstich

Interview mit Herrn  
Prof. Dr. Martin Faulstich, 
TU Clausthal, Vorsitzender 
des Sachverständigenrats 
für Umweltfragen (SRU)

ER: Der SRU hat Ende November 2013 sein neues Sondergutachten 
„Den Strommarkt der Zukunft gestalten“ veröffentlicht. In dem 
Gutachten wird die Forderung erhoben, dass sich der konventio-
nelle Kraftwerkspark möglichst schnell den neuen Flexibili-
tätsanforderungen der Erneuerbaren Energien anpassen soll. Wie 
soll diese Forderung konkret umgesetzt werden?

Faulstich: Ein hinreichend hoher CO2-Preis ist hierbei das Schlüssel-
element. Dieser unterstützt den notwendigen Strukturwandel im 
Kraftwerkspark hin zu flexibleren und relativ CO2-ärmeren Gas-
kraftwerken anstelle von emissionsintensiven Kohlekraftwerken. 
Ein höherer CO2-Preis führt mit Bedacht zu höheren Kosten der 
Kohlekraftwerke, und damit auch zu einem höheren Börsen-
strompreis. 
Derzeit wird der CO2-Preis durch das europäische Emissionshan-
delssystem bestimmt; jedoch sind aufgrund der großzügigen 
Ausstattung die Preise für Emissionsrechte deutlich zu gering. 
Für den SRU ist es daher sehr wichtig, dass die Anreizfunktion 
des europäischen Emissionshandels, insbesondere in Hinblick auf 
den Klimaschutz, wieder hergestellt wird.
Allerdings ist nicht zu erwarten, dass selbst anspruchsvollere 
 europäische Klimaschutzziele für 2030 die notwendigen Preis-
signale setzen, um die Situation hinreichend zu verbessern. Der 
SRU empfiehlt daher, auch über weitergehende nationale Maß-
nahmen nachzudenken. Diese können von zusätzlichen Preis-
signalen bis hin zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen reichen. 

ER: Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien sieht vor, dass 
mittelfristig ein Kapazitätsmechanismus zu entwickeln ist, um die 
Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Wie schätzen 
Sie die Situation ein?

Faulstich: Der steigende Anteil der fluktuierenden Erneuerbaren 
Energien und der beschlossene Atomausstieg zum Jahr 2022 
stellen neue Herausforderungen an die Gewährleistung der 
 Versorgungssicherheit. Für die erforderliche Bereitstellung der 
Residuallast werden insbesondere flexible Gaskraftwerke und 
Energiespeicher benötigt. Diesbezüglich werden derzeit Kapazi-
tätsmärkte als auch die strategische Reserve kontrovers disku-
tiert. Noch haben wir jedoch eher Überkapazitäten am Markt. Das 
Risiko besteht also, dass Kapazitätsmärkte – mögen sie theore-
tisch noch so gut konzipiert sein – in der Realität auf überzo-
genen Bedarfsprognosen aufbauen oder neue klimaschädliche 
Kraftwerke subventionieren. Das könnte die Transformation der 
Stromversorgung blockieren oder zu höheren Förderkosten füh-
ren. Für die Errichtung von Kapazitätsmärkten sieht der SRU also 

derzeit keinen Bedarf. Wir sehen eine strategische Reserve als  
das bessere Instrument. Diese setzt stärker auf das Anreizpoten-
zial des Strommengenmarktes selbst und stellt somit den gerin-
geren Eingriff dar. Die strategische Reserve wird nur bei Ver-
sorgungsengpässen in Betrieb gesetzt werden und soll aus 
Kraftwerken bestehen, die nicht oder nicht mehr am Markt teil-
nehmen. 

ER: Der SRU sieht die Windkraft und die Photovoltaik als die Leit-
technologien eines zukünftigen Energiesystems an und fordert 
eine Beendigung der Förderung der Anbau-Biomasse. Der Koali-
tionsvertrag sieht demgegenüber eher ein „Einbremsen“ der wei-
teren Förderung der Onshore-Windenergie vor. Biomasseanlagen 
sollten weiterhin gefördert werden, wenn sie überwiegend Abfall 
und Reststoffe verwerten. Sind dies aus Ihrer Sicht noch vertret-
bare Zielsetzungen?

Faulstich: Grundsätzlich sind natürlich Mindestausbauziele – an-
stelle von Ausbaukorridoren so wie in der jetzigen Koalitionsver-
einbarung – für Erneuerbare Energien zu bevorzugen. Es gibt 
keine überzeugenden Argumente für eine Geschwindigkeits-
bremse beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Zudem wird die 
Kostensituation oft überzogen dargestellt. Auch der verzögerte 
Netzausbau ist bislang kein echtes Hindernis, da noch große Fle-
xibilität im System besteht. Die besagten Ausbaukorridore helfen 
letztlich nur dem konventionellen Kraftwerkspark, dem damit 
mehr Zeit zu seiner Anpassung an die neue Welt der fluktuie-
renden Erneuerbaren Energien verschafft wird. 
Nun noch zur Biomasse. Der SRU begrüßt die Fokussierung auf 
Abfall- und Reststoffe. Wir sind in unserem Gutachten noch ei-
nen Schritt weitergegangen, ebenso wie das Umweltbundesamt, 
und haben empfohlen, die Beendigung der Förderung der Anbau-
biomasse für die energetische Nutzung zu erwägen.

ER: Für die anstehende Novellierung des EEG empfiehlt der SRU 
eine Abschaffung der bisherigen Festvergütung und stattdessen 
die Einführung einer gleitenden Marktprämie. Diese Aussage fin-
det sich auch im Koalitionsvertrag. Wie sollte nach Auffassung 
des SRU die gleitende Marktprämie ausgestaltet sein?

Faulstich: Grundsätzlich gilt, dass sich zukünftig der Strommarkt 
an die Erneuerbaren Energien anpassen muss. Dennoch sollen 
sich die Erneuerbaren zunehmend auch dem Markt stellen, indem 
die Vergütung sukzessive anteilig durch Markterlöse ersetzt wird. 
Jedoch ist zu erwarten, dass die Kapitalkosten nicht vollständig 
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refinanziert werden. Der SRU schlägt daher eine obligatorische 
Direktvermarktung für alle neuen Anlagen und eine Weiterent-
wicklung der gleitenden Marktprämie vor. Diese vergütet dann 
den Teil der Kosten der Erneuerbaren Energien, der nicht über 
den Markt gedeckt werden kann. 
Diese Umstellung soll Anreize für die Erhöhung des Marktwertes 
des Stroms statt der erzeugten Strommenge setzen, also mehr 
Wert- als Mengenorientierung. Dabei soll das Vergütungssystem 
technologie- und standortspezifisch ausgestaltet werden. Insge-
samt soll die Vergütungshöhe unter realistischen Bedingungen 
mindestens der bisherigen festen Einspeisevergütung entsprechen. 
Zudem soll die Vergütung statt auf zwanzig Jahre auf ein Ge-
samtkilowattstundenkonto begrenzt werden. 

ER: Wie kann der weitere Ausbau der Speichertechnologien und 
des Lastmanagements effektiv sichergestellt werden?

Faulstich: Langfristig müssen neben dem Strom auch die Bereiche 
Wärme, Verkehr und Industrie auf regenerative Energien um-
gestellt werden. Dass geht vorteilhaft strombasiert, entweder un-
mittelbar wie bei der Elektromobilität oder über Elektrolyse und 
Synthese zu Methan und flüssigen Kohlenwasserstoffen, was als 
Power to Gas und Power to Liquid bezeichnet wird. Da ist aller-
dings noch ein erheblicher Entwicklungsbedarf vorhanden und 
etliche Pilotanlagen müssen gefördert und betrieben wird. Die 
Kopplung der elektrischen mit der stofflichen Welt schafft auch 
mehr Versorgungssicherheit und entsprechende Anreize zur Last-
verschiebung können kostengünstiger sein als ein neues Kraft-
werk. 

ER: Stichwort Netzausbau – wo sollten hier aus Sicht des SRU 
Schwerpunkte gesetzt werden?

Faulstich: Wir haben einen Bundesbedarfsplan, der nach inten-
siven Konsultationen vom Bundestag verabschiedet wurde. Die-
ser muss inhaltlich regelmäßig überprüft und fortgeschrieben 
werden. Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
hat dazu kürzlich auch Empfehlungen vorgelegt. Koordination, 
Ausbau, Investitionen, Akzeptanz sind die Stichworte. Wir wer-
den bald sehen, ob es hier vorangeht. Wenn nicht, muss nachge-
steuert werden. 

ER: Laut Koalitionsvertrag soll sich der Bund mit den Ländern auf 
eine synchronisierte Planung für den Ausbau der einzelnen Er-
neuerbaren Energien verständigen. Der SRU hält es insoweit für 
ausreichend und auch zielführend, einen Staatsminister im Bun-
deskanzleramt mit dem insoweit erforderlichen Interessenaus-
gleich insbesondere zwischen Bund und Ländern zu betrauen. 
Reicht dies wirklich als effektives Steuerungselement aus?

Faulstich: Bekanntermaßen ist es nun anders gekommen. Ener-
giebelange betreffen jedoch nicht nur das neu zugeschnittene 
Wirtschaftsministerium, sondern ebenso die Ressorts Umwelt und 
Bau, Verkehr und Landwirtschaft. Es gibt also zweifelsohne einen 
hohen Koordinationsbedarf zwischen den verschiedenen Bundes-
ministerien einerseits, aber auch zwischen EU, Bund und Län-
dern. Zudem gibt es zahlreiche Baustellen wie Netzplanung, EEG-
Reform, Kapazitätsmechanismen usw., die jede für sich schon 
sehr komplex ist. Die wird ein einzelnes Ministerium kaum al-
leine bewältigen können. 

ER: Wie kann die europäische Dimension der Energiewende ge-
stärkt werden? 

Faulstich: Die Energiewende muss generell im europäischen Kon-
text betrachtet werden. Deutschland sollte sich in der Europä-
ischen Union weitaus stärker für ambitionierte Ziele zum Klima-
schutz, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die 
Energieeffizienz bis zum Jahre 2030 einsetzen als in der letzten 
Legislaturperiode. Diese Zieltrias schafft mehr Investitions- und 
Planungssicherheit. Damit werden zugleich eine Konvergenz der 
Politiken der Mitgliedsstaaten unterstützt und wettbewerbsrecht-
liche Risiken für die weiterhin notwendige Förderung der Erneu-
erbaren abgewehrt.

ER: Inwieweit wird der SRU in die nunmehr anstehende Reform 
des EEG aktiv eingebunden sein?

Faulstich: Unsere Empfehlungen liegen ja vor. Natürlich werden 
wir uns bemühen, die zuständigen Ministerien und die Abgeord-
neten des Bundestages im Sinne unserer Empfehlungen zu infor-
mieren. Aber wir sind eine Einrichtung der wissenschaftlichen 
Politikberatung und kein Lobbyverband, der direkt in die Tages-
politik einwirken will. 

ER: Ihre Vision von der nationalen Energielandschaft im Jahr 
2030? 

Faulstich: 2030 wird der Atomausstieg Geschichte sein und der 
Ausstieg aus der Kohle in vollem Gange sein. Und die Energie-
wende muss weiter ambitioniert fortgesetzt werden. Der Strom-
markt wird sich bereits den Erfordernissen der Erneuerbaren En-
ergien anpasst haben, die im wesentlichen Windkraft und 
Photovoltaik sein werden. Auch Wärme, Verkehr und Industrie 
setzen auf Erneuerbare und vergrößern die Flexibilität des Sys-
tems. Die Energiewende hat jedoch auch einen hohen Bedarf an 
Technologiemetallen, der zunehmend über Recyling gedeckt 
wird. Die nachhaltige Industriegesellschaft erfordert nicht also 
nur eine Energiewende, sondern auch eine Rohstoffwende.

ER: Herr Professor Faulstich, wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.

Das Interview mit Herrn Professor Faulstich führte Prof. Dr. 
Tilman Cosack.
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